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2. Die Einordnung der Schiilerinnen, welehe das 16.
Altersjabr erfillt haben miissen, ist von einer Aufnahms-
prifung abhingig. Zum Eintritt in die oberste Klasse ist
erforderlich, dass das Ziel einer hghern Tdchterschule er-
reicht sei.

3. Bedingungen zur Autnahme iberhaupt sind: Feste
Gesundheit, sanfter Charakter, musikalisches Gehor.

4. Die Unterrichtsficher sind: Allgemeine und Frobel-
sche Erziehungslehre, Elemente der Anatomie, Physiologie
und Gesundheitslehre, der dbrigen Naturkunde, der Mathe-
matik in ihrer Anwendung auf die Frobel’schen Beschafti-
gungsmittel, deutsche Sprache mit Anleitung zum Erzihlen
und zu Anschauungsibungen, Theorie und Praxis der
Frobel’'schen Beschiftigungen, Netzzeichnen, Singen, Be-
wegungsspiele und Turnen. Damit verkedpft sich die
Einfihrung in den praktischen Beruf mittelst regelmassigen
Besuches verschiedener Kindergarten, Krippen und des
Kinderspitals.

5. Am Schlusse jeden Schuljahrs findet eine dffentliche
Priifung statt zu Gunsten der Promotion in eine obere
Klasse oder zur Erwerbung eines Zeugnisses <«als Kinder-
girtnerin» I. Klasse bei guten Leistungen in der obersten
und desjenigen der II.-Klasse bei tler mittleren Abtheilung.

6. Das jahrliche Unterrichtsgeld betragt 80 M.; fiir
Unbemittelte tritt Ermissigung ein.

In Verbindung mit diesem Seminar steht eine Anstalt
zur Ausbhildung von Kinderpflegerinnen. An der
Spitze des Kuratoriums der «Frobelstiftung» steht die anch
literarisch im Gebiet der Frobelgartnerei bekannte Baronin
Marenholz-Biilow.

Zur Vergleichung reihen wir hieran einen Bericht
iber eine
B. «<Fortbildungs- und Fachschule fir die weib-

liche Jugend» in Leipzig. (Nach »Deutsche
Schulzeitung».) :

Die Kindergartenschule (Frobelseminar) in
Leipzig wurde anfangs meistens nur von Tochtern solcher
Familien besucht, die vor allem die Erwerbsfrage im Auge
hatten. Jetzt treten anch Tochter wolhabender Elfern ein
nicht blos aus der Nihe, sondern selbst von weit auswarts,
namentlich Schweizerinnen.

In einem Jahreskurs erhalten die Madchen eine Aus-
bildung, welche erforderlich ist, eine Stelle als Erziehe-
rinnen (Pflegerinnen) kleiner Kinder in einer Familie
anzunehmen. Der Gehalt solch einer Wiarterin betriagt 250
a 400 M. mit freier Station. Die Nachfrage nach dieser
Art Kindergértnerinnen ist so gross, dass ibr kaum zur
Hilfte Angebote entgegen stehen; denn dieselben werden
auch in’s Ausland verlangt.

Eine hohere Stufe der Fachbildung befahigt zur Leitung
von Kindergédrten. Da wird eine volle Hingabe an
den erzieherischen Beruf und eine eingehende Vertiefung
in die kindliche Natur verlangt. Der Gehalt von solchen
Kindergartnerinnen ist 900 & 1000 M. bei wochentlichen
26 Stunden Arbeit. Die tbrige freie Zeit kann zu Privat-
unterricht verwendet werden. Die Lehrzeit fir Kinder-
girtnerinnen in der Anstalt ist auf zwei Jahre angesetzt.

Die Anstalt wirkt aber auch durch ihre verschiedenen
wissenschaftlichen und kiinstlerischen Anregungen so ent-
wickelnd und fortbildend auf die Individualitit der Schiile-
rinnen, dass diese auch Lehrerinnen an der Volks-
schule, Gesang- und Turnlehrerinnen, Zeich-
nerinnen und Bildhauerinnen werden konnen. Die so
gebildeten spitern Miitter werden ihren Erzieherinberuf klarer
und gewissenhafter auffassen; unverheirathet bleibende
Tochter werden, wenn sie wolhabend sind, ihre Zeit nicht
mit modernem Miissiggang zubringen, sondern mitarbeiten an
dem Wohle der Menschheit; und die minder begiiterten altern
Jungfrauen werden nicht ihren Verwandten zur Last fallen.
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So handelt es sich in dieser Fortbildangsschule nieht
um eine mechanische Zarichtang, auch nicht um' eine blos
fur Kindergartnerinnen unerlissliche Fachbildung, sondern
um eine gediegene, wissenschaftliche, von tichtigen Lehr-
kriften getragene Fortbildungsschule. Die Unter-
richtsfacher sind:

1. Deutsche Sprache:

Literatur;

2. Rechnen und Geometrie;

3. Geographie und Geschichte;

4. Naturkunde: Botanik und Zoologie;

5. Naturlehre: Physik und Gesundheitslehreé;

6. Erziehungslehre: Frobel’sche Padagogik, 'Geschichte

der allgemeinen Padagogik;

7. Gesang; Zeichnen; Modelliren; Gymnastik;

8. Praktische Uebungen in sechs Volkskindergarten.

Der Pensionspreis fir Auswartige ist 450 M. jahrlich.
Das Jahrschulgeld betragt 100 M. :

Grammatik, Stylistik, Metrik,

Stataten des Vereins von Lehrern an hoheren Midchen-
schulen und Lehrerinnen-Seminarien der Sechweiz.

§ 1. Es wird ein Verein von Lehrern an hohern Madchen-
schulen und Lehrerinnen-Seminarien gegrindet zam Zweck gegen-
seitiger Anregung und Férderung, besonders zur Besprechung pida-
gogischer Fragen, welche die Aufgaben und Ziele der hGhern weib-
lichen Bildung betreffen.

Als Lehrer an hohern Midchenschulen werden solche betrachtet,
die an offentlichen Anstalten wirken, welchen die Ausbildung der
weiblichen Jugend iiber das 15. Altersjahr hinaus obliegt.

§-2. Der Verein versammelt sich jihrlich einmal. Jedesmal
soll durch kurze Referate, deren Hauptgedanken in der Regel vorher
in Form von Thesen den Mitgliedern zur Kenntniss zu bringen sind,
eine Diskussion fiber Fragen der hohern Madchenbildung eingeleitet
werden.

§ 3. Mitglied ist jeder Lehrer, resp. Lehrerin an den genannten
Anstalten oder auch jeder Freund der Bestrebungen fiir weibliche
Bildung, der sich beim Vorstand anmeldet und zur Deckung der
laufenden Ausgaben einen Jahresbeitrag von 1 Franken entrichtet.

§ 4. Die Versammlung wihlt auf die Dauer von 2 Jahren einen
Vorstand von 5 Mitgliedern und aus diesen einen Prisidenten und
Vizeprasidenten. Der Prisident hat die Versammlungen und Ge-
schifte zu leiten. Der Vorstand bestellt aus seiner Mitte das
Aktuariat und Quistorat, bestimmt Zeit und Ort der Versamm-
lungen, erledigt allfillige andere Vereinsangelegenheiten und er-
stattet dem Verein dariiber Bericht. Die Mitglieder beziehen fir
diejenigen Vorstandssitzungen, die sich nicht an die Jahresversamm-
lungen anschliessen, eine Reiseentschidigung.

§ 5. In den Jahren, in welchen ein schweizerischer Lehrertaz
stattfindet, ist die Versammlung den Sektionssitzungen des Lehrer-
tages einzureihen.

§ 6. Vorstehende Statuten treten durch den Beschluss der ersten
Jahresversammlung in Kraft und konnen durch Stimmenmehrheit der
Jahresversammlung revidirt werden.

Die unterzeichnete Kommission versendet vorstehende Statuten
an eine Anzahl von Kollegen in den verschiedenen Kantonen mit
der Bitte, dieselben in ihren Kreisen zu verbreiten, und ersucht alle
diejenigen, welche die Grindung eines Vereins im Sinne derselben
fordern wollen, ihren Beitritt durch Namensunterschrift an einen der
Unterzeichneten zu erklaren.

Der provisorische Vorstand hat zum ersten Versammlungsort
Zofingen gewihlt und als ersten Versammlungstag den 22. Mai
(Auffahrtstag) in Aussicht gemommen. Ausser der Berathung und
definitiven Festsetzung der Statuten und der Wahl des Vorstandes
haben wir als Traktandum das Thema gewihit: Reformen auf
dem Gebiete der weiblichen Bildung, dessen Besprechung
Rektor Zehender von Ziirich durch ein kurzes Referat einleiten wird.
Einige Wochen vor Abhaltung der Versammlung wird jedem Mit-
gliede, das seinen Beitritt erklart hat, eine spezielle Einladung nebst
den Thesen des Referenten zugestellt werden.

Die Mitglieder der Kommission sind: W, Gamper, Winterthur;
J. Keller, Aarau; J. Limmlin, Thun; J. V. Widmann, Bern;
F. Zehender, Zirich.



	Statuten des Vereins von Lehrern an höheren Mädchenschulen und Lehrerinnen-Seminarien der Schweiz

